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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Sie halten die aktualisierte Neuauflage Ihres Kollektivvertrages in Händen. Darin sind wichtige An-
sprüche aus Ihrem Arbeitsverhältnis geregelt. Darunter auch solche, auf die es keinen gesetzlichen
Anspruch gibt, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Ein Kollektivvertrag

• schafft gleiche Mindeststandards bei der Entlohnung und den Arbeitsbedingungen für alle Arbeit-
nehmerInnen einer Branche,

• verhindert, dass die ArbeitnehmerInnen zu deren Nachteil gegeneinander ausgespielt werden kön-
nen,

• schafft ein größeres Machtgleichgewicht zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern und

• sorgt für gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen einer Branche.

Die Gewerkschaft GPA verhandelt jedes Jahr über 170 Kollektivverträge mit den zuständigen Arbeit-
geberverbänden. Damit ein neuer Kollektivvertrag abgeschlossen oder ein bestehender verbessert
werden kann, muss es inhaltlich zu einer Einigung kommen. Oft gelingt das erst nach mehreren Ver-
handlungsrunden, manchmal müssen wir als Gewerkschaft Druck bis hin zum Streik erzeugen. Als
Gewerkschaftsmitglied tragen Sie entscheidend zu jener Stärke bei, mit der wir Forderungen im Inte-
resse der ArbeitnehmerInnen durchsetzen können. Deshalb möchten wir uns bei dieser Gelegenheit
herzlich für Ihre Mitgliedschaft bedanken.

Sollten Sie zu Ihrem Kollektivvertrag oder Ihrem Arbeitsverhältnis Fragen haben, stehen wir Ihnen ger-
ne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Teiber, MA Karl Dürtscher
Vorsitzende Bundesgeschäftsführer

KV-Highlights:

– Die Mindestgrundgehälter werden am 1. 1. 2023 um 3,7% erhöht.

– Die Gehälter, welche die kollektivvertraglichen Mindestgehälter übersteigen (IST-Gehälter)
werden mit 1. 1. 2023 um 7,8% erhöht und auf die nächsthöheren € 0,50 aufgerundet.

– DieGefahrenzulage gemäß § 12 a) wird um € 9,– und die Zulage gemäß b) um € 12,–mit 1. 1.
2023 erhöht.

– Teuerungsprämie: 1,4% des 2023 gebührendem Gehalt inklusive Zulage x 14 – jedenfalls
€ 250,–

GPA Servicecenter:

Hotline: 05030121,
service@gpa.at, www.gpa.at, facebook/gpa

mailto:service@gpa.at
http://www.gpa.at
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KOLLEKTIVVERTRAG
Kollektivvertrag für Angestellte bei ÄrztInnen, ärztlichen Gruppenpraxen sowie

Primärversorgungseinheiten im Burgenland

VERTRAGSPARTEIEN

Kollektivvertrag abgeschlossen am 21. 12. 2022 zwi-
schen der Ärztekammer für Burgenland, 7000 Eisen-
stadt, Johann Permayerstraße 3, und der Gewerk-

schaft GPA, 1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 /
GPA Landesgeschäftsstelle Burgenland, Wiener Stra-
ße 7, 7000 Eisenstadt.

§ 1 Geltungsbereich

Durch diesen Kollektivvertrag wird das Dienstverhält-
nis der Angestellten bei niedergelassenen Ärzt/innen,
in ärztlichen Gruppenpraxen und in den Primärversor-
gungseinheiten, die der Ärztekammer für Burgenland

angehören, geregelt, auf welche das Angestelltenge-
setz Anwendung findet.
Lehrpraktikant/innen, Famulant/innen und Medizin-
student/ innen im KPJ (klinisch-praktisches Jahr) sind
vom Geltungsbereich ausgenommen.

§ 2 Bestehende Regelungen

Sondervereinbarungen, die über die Leistungen die-
ses Kollektivvertrages hinausgehen, wird in keiner
Weise vorgegriffen. Bestehende höhere Gehälter und

günstigere arbeitsrechtliche Vereinbarungen werden
durch das In-Kraft-Treten dieses Kollektivvertrages
nicht berührt.

§ 3 Arbeitszeit

1. Die Arbeitszeit regelt sich nach den Bestimmungen
des Arbeitszeitgesetzes und des Arbeitsruhegesetzes.
Die Normalarbeitszeit für vollbeschäftigte Angestellte
beträgt 40 Stunden in der Woche, wobei die Aufteilung
der Einzelvereinbarung mit der Maßgabe überlassen
bleibt, dass der tägliche Beginn nicht vor 6.30 Uhr,
das Ende nicht nach 20.00 Uhr liegen und die Arbeits-
zeit an einem Werktag 9 Stunden bzw an höchstens
5 Werktagen im Monat 10 Stunden nicht überschreiten
darf. An Samstagen endet die Arbeitszeit um
13.00 Uhr.

2. Die Verteilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit
für Voll- und Teilzeitbeschäftigte auf die einzelnen
Wochentage, der Beginn und das Ende der täglichen
Arbeitszeit ist zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer/in im Vorhinein zu vereinbaren.

3. Am 24. und 31. Dezember jeden Jahres ist dienstfrei.
Sollten Angestellte an diesen Tagen im Notdienst ar-
beiten, gebührt dafür Zeitausgleich.

4. Die Sonn- und Feiertagsruhe regelt sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Die Regelung des Kollek-
tivvertrags, wonach Angestellte, die der evangeli-
schen Religionsgemeinschaft und der altkatholischen
Kirchengemeinschaft in Österreich angehören, am
Karfreitag ohne Schmälerung ihres Entgelts von der
Arbeit freizustellen sind, wird bis zu einer allfälligen
Änderung der Gesetzeslage nicht zur Anwendung ge-
bracht. Arbeitnehmer/innen, die der israelitischen
Glaubensgemeinschaft in Österreich angehören, sind
am Versöhnungstag ohne Schmälerung ihres Entgelts
von der Arbeit freizustellen.

§ 4 Teilzeitarbeit

1. Für teilzeitbeschäftigte Angestellte gelten alle in
diesem Kollektivvertrag enthaltenen Bestimmungen,
sowie die angeführten Gehaltsansätze und Zulagen,

jedoch nur im Verhältnis zum Ausmaß der geleisteten
Arbeitsstunden.
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2. Für die Berechnung einer Normalarbeitsstunde ist
das Monatsentgelt durch 173 zu teilen.

§ 5 Überstundenentlohnung

1. Jede Arbeitsleistung, die über die wöchentliche Ar-
beitszeit von 40 Stunden bzw über eine tägliche Ar-
beitszeit von 9 bzw 10 (vgl § 3 Z 1) Stunden hinausgeht,
gilt als Überstundenarbeit und ist separat zu entloh-
nen.

2. Als Grundlage für die Überstundenentlohnung gilt
1/165 des Bruttomonatsgehaltes.

3. Die Überstunden sind mit einem Zuschlag von 50%
zu entlohnen. Für Arbeiten in der Zeit von 20.00 Uhr bis

6.30 Uhr bzw an Sonn- oder Feiertagen gebührt ein
Zuschlag von 100%.

4. Zur Leistung von Überstunden sind die Angestellten
nur im Bedarfsfalle und zu der gesetzlich vorgesehe-
nen Höchstdauer verpflichtet.

5. Einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer/in kann eine Abgeltung geleisteter Überstun-
den auch durch Freizeitausgleich erfolgen, wobei die
Bestimmungen hinsichtlich der Zuschläge sinngemäß
anzuwenden sind.

§ 6 Freizeit bei nachgewiesener Dienstverhinderung

Bei angezeigtem oder nachgewiesenem Eintritt nach-
stehender Familienangelegenheiten ist jeder/m An-
gestellten eine Freizeit ohne Schmälerung ihres/sei-
nes monatlichen Entgelts zu gewähren:

1. bei Eheschließung des/der Ange-
stellten oder bei Tod des Ehepartners
(Lebensgefährten) ......................... 3 Arbeitstage

2. bei Eheschließung von Geschwistern
oder eines Kindes (Zieh- oder Stief-
kindes) ......................................... 1 Arbeitstag

3. nach der Geburt eines Kindes ......... 3 Arbeitstage

4. im Todesfall von Eltern oder Kindern
(Zieh- oder Stiefkindern) ................ 2 Arbeitstage

5. im Todesfall von Geschwistern,
Schwiegereltern oder Großeltern .... 1 Arbeitstag

6. bei Abs 4 und 5 zuzüglich für die not-
wendige Hin- und Rückfahrt zum Ort
des Begräbnisses .......................... 1 Arbeitstag

7. bei Wohnungswechsel im Falle der
Führung eines eigenen Haushaltes .. 2 Arbeitstage

8. bei Eintritt des Kindes in die 1. Klasse
der Volksschule (am Tag des Ereig-
nisses) .......................................... 1 Arbeitstag

§ 7 Anspruch bei Dienstverhinderung

Ist ein/e Angestellte/r durch Krankheit oder Unglücks-
fall oder nach § 6 an der Leistung der Dienste verhin-
dert, so behält sie/er ihren/seinen Anspruch auf die
festen Bezüge nach den Bestimmungen des § 8 Ange-
stelltengesetz.
Die/Der Angestellte ist verpflichtet, ohne Verzug die
Dienstverhinderung dem Arbeitgeber anzuzeigen
und diesem innerhalb von 3 Tagen eine ärztliche Be-
stätigung (bei Krankheit) vorzulegen. Die Vorlage ei-
ner solchen Bestätigung kann nach angemessener
Zeit erneut verlangt werden. Kommt der/die Ange-

stellte diesem Verlangen nicht nach, so verliert er/sie
für die Dauer der Säumnis den Anspruch auf das Ent-
gelt. Kann einer/einem allein stehenden Angestellten
infolge einer schweren Erkrankung die zeitgerechte
Beibringung der erforderlichen Bestätigung nicht zu-
gemutet werden, so hat sie/er nach Fortfall der Behin-
derung dies ohne Verzug nachzuholen.
Bezüglich der Pflegefreistellung gelten die Bestim-
mungen des § 8 Abs 3 Angestelltengesetz und des
§ 16 Urlaubsgesetz.

§ 8 Urlaub

1. Für den Urlaub gelten, soweit in diesem Vertrag kei-
ne abweichenden Regelungen enthalten sind, die ge-
setzlichen Bestimmungen des Angestelltengesetzes
und des Urlaubsgesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung.

2. Angestellte bei Fachärzten für Radiologie, die im
Strahlenbereich tätig sind, erhalten zusätzlich in je-
dem Dienstjahr 3 Arbeitstage Urlaub.
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3. Körperbehinderte mit mindestens 50%iger Invalidi-
tät erhalten zusätzlich in jedem Dienstjahr 3 Arbeitsta-
ge Urlaub.

4. Vordienstzeiten, die im selben Betrieb zugebracht
wurden, werden bei Wiedereintritt in den gleichen Be-
trieb bei der Urlaubsberechnung, wenn die Unterbre-
chung nicht länger als 180 Tage gedauert hat und die
Lösung des Dienstverhältnisses durch den Arbeitgeber
erfolgt ist, sofort angerechnet.

5. Der Verbrauch des Urlaubes ist unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Ordinationserfordernisse und un-
ter Bedachtnahme auf die Interessen sowie Erho-
lungsmöglichkeiten der Angestellten zu vereinbaren.

6. Wenn einer/einem Angestellten durch einen Sozial-
versicherungsträger ein Kuraufenthalt gewährt wird,
so ist diese Zeit nicht auf den Urlaub anzurechnen.

§ 9 Vordienstzeiten

1. Vordienstzeiten, die bei einem Arbeitgeber, der ei-
ner Ärztekammer in Österreich angehört, im Ange-
stelltenverhältnis zurückgelegt wurden und eine zu-
sammenhängende Dienstzeit von mehr als 6 Monaten
umschließen, werden bei der Berechnung des Entgelts
zur Gänze eingerechnet.

2. Das Gleiche gilt für das diplomierte Krankenpflege-
personal und für den gehobenen medizinisch-techni-

schen Dienst für Vordienstzeiten, die in einer Kranken-
anstalt zurückgelegt wurden.

3. Vordienstzeiten, die in anderen Dienststellen ver-
bracht wurden und die eine zusammenhängende
Dienstzeit von 6 Monaten ergeben, werden bis zur
Höchstzeit von 5 Jahren eingerechnet, wenn in dieser
Tätigkeit vornehmlich Kenntnisse und Fähigkeiten er-
worben wurden, die auch bei Ärzten verwendet wer-
den.

§ 10 Kündigung/Probemonat

1. Das erste Monat gilt als Probemonat. Während die-
ser Zeit kann das Dienstverhältnis ohne Angabe von
Gründen von beiden Vertragspartnern jederzeit gelöst
werden.

2. Wird das Dienstverhältnis darüber hinaus fortge-
setzt, so unterliegt dessen Lösung den Bestimmungen
des § 20 Angestelltengesetz. Bezüglich der Kündi-
gungsfrist wird gemäß § 20 (3) Angestelltengesetz ver-
einbart, dass sie am Letzten eines Kalendermonats en-

det. Nach fünfjähriger ununterbrochener Dienstzeit
kann das Dienstverhältnis vom Arbeitgeber nur zu ei-
nem Quartalsende gekündigt werden.

3. Kündigungen müssen bei sonstiger Rechtsunwirk-
samkeit schriftlich durch eingeschriebenen Brief er-
folgen. Als ordnungsgemäße Zustellung gilt auch die
bestätigte Übergabe des Kündigungsschreibens in
der Ordination.

§ 10a Karenz

1. Zeiten einer nach dem 1. Jänner 2012 in Anspruch
genommenen Elternkarenz im Sinne desMutterschutz-
gesetzes bzw des Väterkarenzgesetzes werden im
Höchstausmaß von 6 Monaten für das erste Kind, für
welches die Karenzzeit nach dem 1. Jänner 2012 ver-
einbart wurde bzw wird, angerechnet. Diese 6 Monate
werden für das Ausmaß des Erholungsurlaubes, für
die Bemessung der Kündigungsfrist und für die Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall zusätzlich zum ge-
setzlichen Anspruch (§ 15f Mutterschutzgesetz) ange-
rechnet.

2. Höchstens 12 Monate Elternkarenz im Sinne des
Mutterschutzgesetzes bzw Väterkarenzgesetzes wer-
den bei der ersten Geburt ab dem 1. Jänner 2012
(max. 1 Geburt) im selben Dienstverhältnis auf die Vor-
rückung in der Gehaltstabelle angerechnet.

Ab 1. 8. 2019 werden, der Gesetzeslage nachfolgend,
für sämtliche dienstrechtliche Ansprüche, welche sich
auf die Dauer des Dienstverhältnisses beziehen, Ka-
renzzeiten gemäß MSchG und VKG voll angerechnet.
Dies gilt für Geburten ab 1. 8. 2019.
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§ 10b Papamonat

Papamonat
Unbeschadet des Anspruchs auf Karenz ist dem Ar-
beitnehmer auf sein Verlangen für den Zeitraum von
der Geburt seines Kindes bis zum Ablauf des Beschäf-
tigungsverbotes der Mutter nach der Geburt des Kin-
des Freistellung in der Dauer von einem Monat zu ge-
währen, wenn er mit dem Kind im gemeinsamen Haus-
halt lebt.
Beabsichtigt der Arbeitnehmer, eine Freistellung nach
Abs 1 in Anspruch zu nehmen, hat er spätestens drei
Monate vor dem errechneten Geburtstermin seinem
Arbeitgeber unter Bekanntgabe des Geburtstermins
den voraussichtlichen Beginn der Freistellung anzu-
kündigen (Vorankündigung). Der Arbeitnehmer hat
den Arbeitgeber unverzüglich von der Geburt seines
Kindes zu verständigen und spätestens eine Woche
nach der Geburt den Antrittszeitpunkt der Freistellung

bekannt zu geben. Kann die Vorankündigung der
Freistellungsabsicht auf Grund einer Frühgeburt nicht
erfolgen, hat er dem Arbeitgeber die Geburt unver-
züglich anzuzeigen und den Antrittszeitpunkt der Frei-
stellung nach Abs 1 spätestens eine Woche nach der
Geburt bekannt zu geben. Unbeschadet des Ablaufs
dieser Fristen kann eine Freistellung nach Abs 1 ver-
einbart werden.
Die Freistellung nach Abs 1 beginnt frühestens mit
dem auf die Geburt des Kindes folgenden Kalender-
tag. Ein gesetzlicher, kollektivvertraglicher oder ein-
zelvertraglicher Anspruch auf Dienstfreistellung an-
lässlich der Geburt eines Kindes ist auf die Freistellung
nach Abs 1 nicht anzurechnen.
Die Regelungen und Bestimmungen des § 1a VKG in
der Fassung vom 5. 12. 2019 sind entsprechend anzu-
wenden.

§ 11 Sonderzahlungen

Der/Dem Angestellten gebührt in jedem Kalenderjahr
eine Sonderzahlung im Ausmaß von 2 Monatsbezügen
(Bruttomonatsgehalt und allfälliger Zulagen), wobei
die erste Hälfte spätestens am 30. Juni, die zweite Hälf-
te am 30. November, fällig ist. Der/Demwährend eines
Kalenderjahres austretenden oder eintretenden An-
gestellten wird der aliquote Teil dieser Sonderzahlung
bezahlt. Ein während des Jahres ausbezahlter Teil die-
ser Sonderzahlung ist auf den aliquoten Teil anzu-
rechnen, wenn der/die Angestellte sein/ihr Dienstver-

hältnis selbst kündigt, ohne wichtigen Grund vorzeitig
auflöst, oder mit wichtigem Grund vorzeitig entlassen
wird.
Bei nicht vollbeschäftigten Angestellten mit unter-
schiedlichem Beschäftigungsausmaß berechnen sich
die Sonderzahlungen nach dem Durchschnitt der Be-
züge des 1. Halbjahres (Jänner bis Juni, Urlaubsremu-
neration) bzw 2. Halbjahres (Juli bis November, Weih-
nachtsremuneration).

§ 12 Entgelt

Die Einstufung in die jeweilige Beschäftigungsgruppe
richtet sich nach der Ausbildung einerseits und nach
der Tätigkeit andererseits.

1. Bruttomonatsgehalt

Berufsgruppe 1 – Ausbildungsstufe:

Angestellte gemäß MAB-G bzw MTF-SHD-G ohne
Fachkenntnisse

ab 1. 1. 2023

1. BJ ................................................ 1.647,00
2. BJ ................................................ 1.655,00
3. BJ ................................................ 1.661,00
4. BJ ................................................ 1.668,00
5. BJ ................................................ 1.675,00
6. BJ ................................................ 1.680,00
7. BJ ................................................ 1.687,00
8. BJ ................................................ 1.694,00
9. BJ ................................................ 1.699,00

10. BJ ................................................ 1.707,00

ab 1. 1. 2023

11. BJ ................................................ 1.714,00
12. BJ ................................................ 1.726,00
13. BJ ................................................ 1.738,00
14. BJ ................................................ 1.751,00
15. BJ ................................................ 1.764,00
16. BJ ................................................ 1.777,00

Berufsgruppe 2 – Regelstufe:

Ausgebildete Ordinationsgehilf/innen bzw Ordina-
tionsassistent/innen und sonstige Sanitätshilfsdiens-
te/Gesundheitsberufe gemäß MAB-G bzw MTF-SHD-
Gesetz; Pflegehelfer/innen gemäß GuKG; Medizini-
sche Masseur/innen gemäß MMHmG; Schreibkräfte,
die Arbeiten selbstständig durchführen (Sekretär/in-
nen)

ab 1. 1. 2023

1. BJ ................................................ 1.700,00
2. BJ ................................................ 1.712,00
3. BJ ................................................ 1.721,00
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ab 1. 1. 2023

4. BJ ................................................ 1.732,00
5. BJ ................................................ 1.740,00
6. BJ ................................................ 1.750,00
7. BJ ................................................ 1.762,00
8. BJ ................................................ 1.770,00
9. BJ ................................................ 1.781,00

10. BJ ................................................ 1.790,00
11. BJ ................................................ 1.801,00
12. BJ ................................................ 1.806,00
13. BJ ................................................ 1.813,00
14. BJ ................................................ 1.820,00
15. BJ ................................................ 1.826,00
16. BJ ................................................ 1.833,00
17. BJ ................................................ 1.839,00
18. BJ ................................................ 1.845,00
19. BJ ................................................ 1.851,00
20. BJ ................................................ 1.858,00
25. BJ ................................................ 1.865,00

Berufsgruppe 3 – Spezialisierungsstufe:

Angehörige des medizinisch-technischen Fachdiens-
tes gemäß MTF-SHD-Gesetz; MFA (Medizinische
Fachassistenz) gemäß MAB-G, Heilmasseur/innen
gemäß MMHmG

ab 1. 1. 2023

1. BJ ................................................ 1.754,00
2. BJ ................................................ 1.766,00
3. BJ ................................................ 1.775,00
4. BJ ................................................ 1.785,00
5. BJ ................................................ 1.794,00
6. BJ ................................................ 1.805,00
7. BJ ................................................ 1.815,00
8. BJ ................................................ 1.825,00
9. BJ ................................................ 1.835,00

10. BJ ................................................ 1.845,00
11. BJ ................................................ 1.854,00
12. BJ ................................................ 1.865,00
13. BJ ................................................ 1.875,00
14. BJ ................................................ 1.884,00
15. BJ ................................................ 1.894,00
16. BJ ................................................ 1.904,00
17. BJ ................................................ 1.914,00
18. BJ ................................................ 1.924,00
19. BJ ................................................ 1.934,00
20. BJ ................................................ 1.945,00
25. BJ ................................................ 1.954,00

Berufsgruppe 4:

Angestellte des gehobenen medizinisch-technischen
Dienstes gemäß dem MTD-Gesetz; Angehörige des
gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kranken-
pflege gemäß GuKG

ab 1. 1. 2023

1. BJ ................................................ 1.808,00
2. BJ ................................................ 1.821,00
3. BJ ................................................ 1.833,00

ab 1. 1. 2023

4. BJ ................................................ 1.846,00
5. BJ ................................................ 1.858,00
6. BJ ................................................ 1.870,00
7. BJ ................................................ 1.882,00
8. BJ ................................................ 1.894,00
9. BJ ................................................ 1.906,00

10. BJ ................................................ 1.918,00
11. BJ ................................................ 1.932,00
12. BJ ................................................ 1.945,00
13. BJ ................................................ 1.957,00
14. BJ ................................................ 1.969,00
15. BJ ................................................ 1.983,00
16. BJ ................................................ 1.996,00
17. BJ ................................................ 2.009,00
18. BJ ................................................ 2.022,00
19. BJ ................................................ 2.036,00
20. BJ ................................................ 2.048,00
25. BJ ................................................ 2.061,00

Berufsgruppe 5:

Angestellte des gehobenen medizinisch-technischen
Dienstes gemäß dem MTD-Gesetz mit Bakkalaureat;
Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege gemäß GuKG mit Bakka-
laureat

ab 1. 1. 2023

1. BJ ................................................ 2.030,00
2. BJ ................................................ 2.044,00
3. BJ ................................................ 2.058,00
4. BJ ................................................ 2.072,00
5. BJ ................................................ 2.087,00
6. BJ ................................................ 2.101,00
7. BJ ................................................ 2.115,00
8. BJ ................................................ 2.129,00
9. BJ ................................................ 2.144,00

10. BJ ................................................ 2.158,00
11. BJ ................................................ 2.172,00
12. BJ ................................................ 2.186,00
13. BJ ................................................ 2.201,00
14. BJ ................................................ 2.215,00
15. BJ ................................................ 2.229,00
16. BJ ................................................ 2.243,00
17. BJ ................................................ 2.258,00
18. BJ ................................................ 2.272,00
19. BJ ................................................ 2.286,00
20. BJ ................................................ 2.300,00
25. BJ ................................................ 2.315,00

2. Zulagen

a) Allen Angestellten, die in Ausübung ihrer Tätigkeit
mit Blut, Sputum, Serum, Harn, Stuhl, ätzenden oder
giftigen Reagenzien oder infektiösem Material in Be-
rührung kommen, ist eine Gefahrenzulage von mo-
natlich ab 1. 1. 2023 € 121,– zu gewähren.
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b) Angestellte, die in Strahlenbereichen laut § 2 lit g)
Strahlenschutzgesetz, (§ 1 Strahlenschutzverordnung)
tätig sind, erhalten eine ihrer Zweckbestimmung nach
monatliche Zulage in der Höhe von ab 1. 1. 2023
€ 168,–. In diesem Fall entfällt die Zulage nach lit a)
dieses Abschnittes.

c) Die Zulagen nach lit a) und b) werden zu den kol-
lektivvertraglichen Gehaltssätzen für solche Zeiträu-
me gewährt, für die tatsächlich eine Dienstleistung
vollbracht wird bzw für Zeiträume, für welche An-
spruch auf Fortzahlung des Entgeltes gebührt (Urlaub,
Krankenstand).

d) Höhere Zulagen können auf betrieblicher Basis ver-
einbart werden.

e) Für nicht vollzeitbeschäftigte Angestellte werden
die Zulagen gem lit a) und b) im Verhältnis der tat-
sächlichen Arbeitszeit zur Normalarbeitszeit gekürzt.

3. IST-Gehaltserhöhung:

a) Die Gehälter, welche die kollektivvertraglichen
Mindestgehälter übersteigen (IST-Gehälter), werden

mit 1. 1. 2023 um 7,8% erhöht und auf die nächsthö-
heren € 0,50 aufgerundet.
Für 2024 werden IST-Gehaltsverhandlungen im De-
zember 2023 geführt.

b) Die Annualsprünge wirken euromäßig auf die IST-
Gehälter.

4. Teuerungsprämie:

Es wird vereinbart, dass für alle am 15. 1. 2023 Be-
schäftigten, spätestens am 31. 1. 2023 eine Einmalzah-
lung als steuer- und sozialversicherungsfreie Prämie
gem § 124b Z 408 EstG ausbezahlt wird. Die Prämie
wird in der Höhe von 1,4% des im Jänner 2023 zuste-
hendenGehalts inkl. Zulagen, multipliziert mit 14, min-
destens aber, unabhängig vom Beschäftigungsaus-
maß, von € 250,– ausgezahlt.
Allfällige im Dezember 2022 als steuer- und sozialver-
sicherungsfreie Prämie gem § 124b Z 408 EstG bezahl-
ten Beträge, können auf die aus diesem Titel heraus
im Jänner zustehe Prämie angerechnet werden.

§ 13 Dienstkleidung

Der Arbeitgeber hat der/dem Angestellten die Mög-
lichkeit zu geben, seine/ihre Kleidung sicher und vor
fremdem Zugriff geschützt aufzubewahren. Der/Dem
Angestellten wird, wenn eine Dienstkleidung (zB wei-
ßer Mantel) vorgeschrieben ist, diese zur Verfügung
gestellt.

Es ist sicherzustellen, dass das An- und Ablegen der
vom Arbeitgeber vorgeschriebenen Dienstkleidung
im Betrieb während der Arbeitszeit erfolgen kann.

§ 14 Aus- und Weiterbildung

Berufsorientierte Fortbildungsmaßnahmen bei allen
Dienstnehmer/innen, wo eine gesetzliche Fortbil-
dungsverpflichtung vorgesehen ist, sind im Mindest-
ausmaß von 12 Stunden pro Jahr zu absolvieren, wo-
bei ein Durchrechnungszeitraum von 3 Jahren gilt.
Bezüglich der Art der Maßnahme und Zeitpunkts der
Teilnahme ist das Einvernehmen zwischen Arbeitneh-
mer/in und Arbeitgeber herzustellen.

Die Kosten für diese Fortbildung/-en sind vom Arbeit-
geber zu tragen. Die dafür aufgewendete Zeit ist Ar-
beitszeit.
Fortbildungen im Sinne Absatz 1, welche vom Dienst-
geber selbst durchgeführt werden, sind anrechenbar
und den/der Angestellten nach absolvierter Ausbil-
dung schriftlich zu bestätigen.
Für die Planung und Durchführung erforderlicher be-
rufsbegleitender Fortbildung sind geeignete Maßnah-
men zu vereinbaren.

§ 15 Dienstzettel

Jeder/m Angestellten ist bei Dienstantritt, sowie bei je-
der Veränderung ein Dienstzettel (Muster laut An-

hang) auszuhändigen, sofern kein schriftlicher Dienst-
vertrag vorliegt.

§ 16 Nebenbeschäftigung

Die/Der Angestellte ist verpflichtet, jede Nebenbeschäftigung dem Arbeitgeber unverzüglich zu melden.
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§ 17 Schweigepflicht

Die/Der Angestellte ist in die Schweigepflicht des Arz-
tes eingebunden (§ 54 Ärztegesetz). Sie/Er hat insbe-
sondere alle Praxisvorgänge sowie den Personenkreis

der Patienten geheim zu halten. Verstöße dagegen
führen zur fristlosen Entlassung. Die Schweigepflicht
gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

§ 18 Geltungsdauer

Dieser Kollektivvertrag tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft.
Jeder Vertragspartner hat das Recht, den Kollektivver-
trag jeweils mit mindestens dreimonatiger Kündi-
gungsfrist zum Quartalsende mittels eingeschriebe-
nen Briefes zu kündigen. Während der Kündigungsfrist
sind Verhandlungen über die Änderung des Kollektiv-

vertrages zu führen. Über Verlangen eines der beiden
Vertragsteile müssen auch während der Geltungs-
dauer des Kollektivvertrages Verhandlungen über
die Änderung desselben geführt werden. Änderungen
dieses Kollektivvertrages können frühestens mit 1. Jän-
ner 2024 in Kraft treten.

Eisenstadt, am 21. 12. 2022

ÄRZTEKAMMER FÜR BURGENLAND

Der Obmann der Kurie
Niedergelassene Ärzte

Der Präsident

Dr. Michael Schriefl Dr. Christian Toth

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Die Vorsitzende Der Bundesgeschäftsführer

Barbara Teiber, MA Karl Dürtscher

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

Wirtschaftsbereich Gesundheit, Soziale Dienstleistungen, Kinder- und Jugendhilfe
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Die Wirtschaftsbereichsvorsitzende Der Wirtschaftsbereichssekretär

Beatrix Eiletz Georg Grundei diplômé

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

LANDESGESCHÄFTSSTELLE Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

Der Regionalvorsitzende Der Geschäftsführer

Bernd Weiß David Schumacher

Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher Angaben in dieser Broschüre sind Fehler nicht auszuschließen und die
Richtigkeit des Inhalts ist daher ohne Gewähr. Eine Haftung des Verlages oder des Verfassers ist ausgeschlossen.
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ANHANG

(MUSTER) DIENSTZETTEL

gem § 6 Abs 3 Angestelltengesetz

gem § 15 des Kollektivvertrages für Angestellte bei Ärzten

Frau/Herr ..................................................................................................................................................

wohnhaft in ...............................................................................................................................................

ist ab ......................................................................... als ..........................................................................

bei Frau/Herrn Dr. ................................................................................................................... beschäftigt.

Das erste Monat gilt als Probemonat gemäß § 10 des Kollektivvertrages.

Das anschließende Dienstverhältnis ist unbefristet/bis .................................................................... befristet.*)

Auf dieses Dienstverhältnis sind die Regelungen des Kollektivvertrages für Angestellte bei niedergelassenen Ärzten
in Burgenland anzuwenden. Dieser liegt ............................................................................... zur Einsicht auf.

Gemäß diesem Kollektivvertrag werden Sie in die Berufsgruppe ........... im .................... Berufsjahr eingereiht.

Ihre wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt .................... Stunden und wird wie folgt aufgeteilt.

Montag: von ....................... Uhr bis ........................ Uhr

Dienstag: von ....................... Uhr bis ........................ Uhr

Mittwoch: von ....................... Uhr bis ........................ Uhr

Donnerstag: von ....................... Uhr bis ........................ Uhr

Freitag: von ....................... Uhr bis ........................ Uhr

Samstag: von ....................... Uhr bis ........................ Uhr

Sie erhalten ein monatliches Bruttogehalt von € ............................................................................................

Sie erhalten folgende Zulage: € ..................................................................................................................

Bezüglich Sonderzahlung (Urlaubsgeld, Weihnachtsremuneration) wird auf § 11 des Kollektivvertrages verwiesen.

Die Gehaltszahlung erfolgt jeweils am Letzten eines Kalendermonats im Nachhinein.

Das Ausmaß des Urlaubsanspruches der/des Angestellten bestimmt sich nach dem Kollektivvertrag für Angestellte
bei niedergelassenen Ärzten, sowie nach dem Bundesgesetz vom 7. 7. 1976 BGBl Nr 390 in der jeweils geltenden
Fassung, betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes und die Einführung einer Pflegefreistellung.

Für die Dauer der Kündigungsfrist und Bestimmung der Kündigungstermine wird auf § 10 des Kollektivvertrages
für Angestellte bei niedergelassenen Ärzten, sowie auf § 20 Angestelltengesetz verwiesen.

Gem. § 17 des Kollektivvertrages ist die/der Angestellte in die Schweigepflicht des Arztes eingebunden und hat
insbesondere alle Praxisvorgänge sowie den Personenkreis der Patienten geheim zu halten. Verstöße dagegen
führen zur fristlosen Entlassung.

Als Mitarbeitervorsorgekasse im Sinne des Bundesgesetzes über die betriebliche Mitarbeitervorsorge gilt die ....
(Name und Anschrift der Mitarbeitervorsorgekasse) als vereinbart. Der/die Arbeitnehmer/in ist damit ausdrück-
lich einverstanden.

Datum Unterschrift der Ärztin/des Arztes

....................................................................... .......................................................................

*) Nichtzutreffendes streichen!
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N O T I Z E N
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JA! 
� Frau      � Herr      � Divers      � ..............................................................

Familienname ................................................................................................. Vorname ......................................................................................................

Titel ................................................................................................................... Geburtsdatum 

Straße/Haus-Nr. ............................................................................................. PLZ/Wohnort ..............................................................................................

Telefonisch erreichbar .................................................................................. E-Mail ..........................................................................................................

☐ Angestellte/r ☐ ArbeiterIn ☐ Lehrling/......Lj. ☐ SchülerIn ☐ StudentIn                  

☐ Werkvertrag ☐  ☐ Freier Dienstvertrag ☐  ☐

Derzeitige Tätigkeit ................................................................... ☐  ............................................

 .......................................................................  Dienstort .....................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................

Branche .................................................................................................................................................................................................................................. 

Höhe des monatlichen Beitrages: EUR 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1 % des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag (siehe www.gpa.at/mitgliedsbeitrag),  

der jährlich angepasst wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

☐  Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren  

dürfen, um über Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu  

übermitteln. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

☐ BETRIEBSABZUG

werden kann. Ich erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personen-

Karenzzeiten, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten, Pensionierung und Adressänderungen) von meinem Arbeitgeber und von der 

☐ SEPA  (Bankeinzug)

kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 

dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.

☐ monatlich ☐ alle 2 Monate ☐ jedes Quartal ☐ 1/2 jährlich ☐
Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug des  

meinem bekannt gegebenen Konto umzustellen.

IBAN BIC

.............................................................................................................................................  

 

unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

...................................................................................................... 

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301,

E-Mail: service@gpa.at, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541  WerberIn-Mitgliedsnummer: .....................................................................



Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anlie-

gen. In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die 

wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mit-

gliederverwaltung. Eine umfassende Information, wie der Öster-

Ihren personenbezogenen Daten umgeht, finden Sie unter www.
oegb.at/datenschutz
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Ös-

von Ihnen angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für 

 

GPA; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Einwil-

ligung zur Verarbeitung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.

Daten an Dritte erfolgt nicht oder nur mit Ihrer ausdrücklichen 

Zustimmung. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich im 

EU-Inland.

Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die 

der Verarbeitung zu. 

Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer  

Daten können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische 

Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Tel.: +43 (0)5 0301

E-Mail: service@gpa.at

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 

Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at 

 

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

ICH MÖCHTE MICH IN FOLGENDE INTERESSENGEMEINSCHAFTEN EINTRAGEN:

☐ IG PROFESSIONAL            ☐ IG FLEX            ☐ IG SOCIAL            ☐ IG IT            ☐ IG EXTERNAL    

Dieses Service ist für mich kostenlos und kann jederzeit von mir widerrufen werden.

� Frau      � Herr      � Divers      � ....................................................  Titel ............................................................................................................... 

  

Familienname ...............................................................................................  Vorname ......................................................................................................

Straße/Haus-Nr. ...........................................................................................  PLZ/Wohnort ...............................................................................................

Berufsbezeichnung. .....................................................................................  Betrieb .........................................................................................................

Telefonisch erreichbar ................................................................................  E-Mail ...........................................................................................................

.........................................................................................................................

INTERESSENGEMEINSCHAFTEN DER GEWERK
SCHAFT GPA bringen Menschen mit ähnlichen 

Berufs  merkmalen zusammen. Zum Aus tau schen von 

Erfahrungen und Wissen, zum Diskutieren von Pro-

blemen, zum Suchen kompetenter Lösungen, zum 

Durchsetzen gemeinsamer beruflicher Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder mehrere berufliche 
Inter es sen   ge mein 

● erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder brieflich) regel-

mäßig Infor mationen über Anliegen, Aktivitäten und Einladungen 

für Ihre Berufsgruppe; 

● können Sie Ihre beruflichen Interessen auf direktem Weg in die 

Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres Branchen bereichs ein-

bringen;

● erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten an Projekten, 

Bildungs ver an stal tungen, Kampagnen, Internet-Foren und an-

deren für Ihre Berufsgruppe maßgeschneiderten Veran stal-

tungen, auch auf regionaler Ebene;

● nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein -

rufsspezifische Dienstleis tungen und Produkte in An spruch 

(Fachberatung auf regionaler Ebene, Bücher, Broschüren und 

andere Materialien);

● beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen Ihrer beruf-

lichen Vertre tung auf Bundesebene sowie regionaler Ebene und 

-

bildung und Entschei dung.

Nähere Infos dazu unter: www.gpa.at/interesse



KONTAKTADRESSEN  
DER GPA

Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301
E-Mail: service@gpa.at

GPA Service-Center 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Wien 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Niederösterreich 
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

GPA Landesstelle Burgenland 
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

GPA Landesstelle Steiermark 
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

GPA Landesstelle Kärnten 
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

GPA Landesstelle Oberösterreich 
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

GPA Landesstelle Salzburg 
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

GPA Landesstelle Tirol 
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

GPA Landesstelle Vorarlberg 
6901 Bregenz, Reutegasse 11



ÖGB ZVR-Nr.: 576439352

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon +43 (0)5 0301-301, Fax +43 (0)5 0301-300
www.gpa.at - E-Mail: service@gpa.at

DAS
GEWERK- 
SCHAFFEN
WIR!
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